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ich zeige die Vertretung der HCLM Health GmbH an. Anwaltliche Vollmacht wird versichert. 

Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

1. 

Mir liegt Ihr Schreiben vom 13.02.2024 vor. 

Darin berichten Sie, dass sich eine Verbraucherin darüber beschwert habe, dass die Präsen

tation des Produktes „Lady Passion" Libido sowohl auf der Verpackung, als auch auf der 

Webseite den Eindruck eines Medikaments erwecke, was sie angeblich „beunruhige" und 

Zweifel an der beworbenen Libidosteigerung aufkommen lasse. Der Verbraucherinn würden 

angeblich wissenschaftliche Nachweise auf der Verpackung fehlen, die die behauptete libi

dosteigernde Wirkung unterstützen. 

Die mangelnde Bereitstellung solcher Belege hinterlasse bei ihr als Verbraucher Unsicher

heit und lasse sie an der Glaubwürdigkeit des Produktes zweifeln und sie fragt, ob so etwas 

überhaupt erlaubt sei. 

Ohne die konkrete Beschwerde der Verbraucherin tatsächlich gesehen zu haben, ist festzu

stellen, dass dieser Sachvortrag bereits in sich unschlüssig ist. Zunächst ist bereits festzu-
. 
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3. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Kennzeichnung des Präparates allen einschlägigen 

regulatorischen · Vorgaben ents.pricht. Auch eine rechtlich relevante Irreführung der Verbrau

cherin ist nicht ersichtlich. Die von ihr aufgeworfenen Fragen sind in der einschlägigen 

Rechtsprechung bereits abschließend geklärt. Eine Irreführung eines aufmerksamen, ver

ständigen Durchschnittsverbrauchers ist angesichts der Kennzeichnung und Aufmachung 

der Homepage ausgeschlossen. 

Im Übrigen ist in der einschlägigen Rechtsprechung auch bereits geklärt, dass es nicht 

schadet, wenn tatsächlich einzelne, nicht aufmerksame und nicht verständige Durchschnitts

verbra.ucher sich getäuscht fühlen sollten. 

Der Bundesgerichtshof hat zudem mehrfach festgestellt, dass eine allgemein verwendete 

Bezeichnung nicht deshalb irreführ�nd ist, weil sie nach dem Wortsinn von einigen Verbrau

chern falsch verstanden werden könnte (vgl. Urteil ,,Fi�htennadelextrakt" vom 13.07.1962 in 

GR 1963, S. 36 ff.). 

Mit freundlichen Grüßen 
Rechtsanwalt 


